
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/2/16 1Ob814/76,
1Ob582/77

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.1977

Norm

ZPO §226 IIA3

ZPO §228 A2

Rechtssatz

Unter einem Rechtsgestaltungsanspruch ist ein privatrechtlicher Anspruch auf Rechtsänderung durch den Richter zu

verstehen, der - soweit nicht Parteien die angestrebte Rechtsänderung selbst durchführen können oder wollen - zu

einem Urteil führt, mit dem der Richter die begehrte Rechtsgestaltung vornimmt.
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